
Amt für Mittelschulen  Bildungsdepartement 

Davidstrasse 31, 9001 St.Gallen des Kantons St.Gallen 

Telefon 058 229 32 21, Fax 058 229 44 79  

 

Zusammenstellung vom Amt für Mittelschulen, Kantonsvergleich 

Mittelschulgesetze 

 

Thurgau 

Gesetz über die Berufsbildung und die Mittelschulen (Sekundarstufe II) 

29. August 2004 

 

Gremium Aufgaben 

Regierungsrat - Anerkennung von Abschlüssen nicht staatlicher Schulen 

- Schulversuche 

- Regelung Disziplinarwesen (Schülerinnen, Schüler) 

- Schulbeiträge mit anderen Kantonen 

- FORMI 

- Vereinbarungen mit Privatmittelschulen 

- Bestimmungen für die Organisation 

- Bestimmung des Angebots 

- Regelung des Prüfungswesens 

- Bestimmung der Schulgelder 

Departement - Bildungssemester 

- Entzug der Lehrbefähigung 

- Anstellung Schulleitung 

Amt - Prüfung der Einstellungsvoraussetzung 

- Ersteinstufung 

- Prüfung von Beförderungen 

Rektor - Anstellung Lehrpersonen 

 

Zürich 

Mittelschulgesetz 

13. Juni 1999 

 

Gremium Aufgaben 

Regierungsrat - Wahl Schulleitungsmitglieder 

- Vereinbarung über Schulgeldbeiträge 

Bildungsrat - Erlass der Lehrpläne 

- Rahmenbestimmungen für Promotion und Abschlussprüfun-

gen 

- Bestimmung der Maturitätsprofile der Schulen 

Direktion - Wahl der Schulkommission 
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Schulkommission - oberstes Organ der Schule 

- Vorschlagsrecht für Schulleitungsmitglieder 

- Anstellung von Lehrpersonen mit unbefristeter Anstellung 

- Genehmigung Schulleitbild 

- Erwahrung der Abschlussprüfungs-Ergebnisse 

- disziplinarischer Ausschluss 

Schulleitung - Festlegung des Unterrichtsangebots 

- Vorschlagsrecht für Wahl von Lehrpersonen mit unbefristeter 

Anstellung 

- Anstellung von Lehrpersonen mit befristeter Anstellung 

- Anstellung des administrativen und technischen Personals 

 

Nidwalden 

Gesetz über die kantonale Mittelschule 

7. Februar 2007 

(für eine Kantonsschule) 

 

Gremium Aufgaben 

Regierungsrat - Wahl Mittelschulrat 

- Wahl Amtsleitung 

Direktion - Wahl Maturitätskommission 

- Wahl Rektorat 

- Mindestanforderungen für Qualitätskonzept 

Mittelschulrat - Genehmigung Lehrpläne und Stundentafel 

- Genehmigung des Angebots 

- Genehmigung Qualitätsleitbild und Qualitätskonzept 

- Mitwirkung bei der Wahl des Rektorats 

- Wahl der Fachberatungen 

- Mitwirkung bei Wahl der Maturitätskommission 

- vorübergehende Wegweisung vom Unterricht bis vier Wochen 

- Ausschluss von der Schule 

Mittelschulkommission - Beisitz bei Maturitätsprüfung 

Amt - Beurteilung des Rektorats 

- Wahl der Prorektorate 

- Genehmigung der obligatorischen Lehrmittel 

- Ausstellung des Maturitätszeugnisses 

Rektorat - Anstellung der Lehrpersonen 

- Anstellung des übrigen Personals 

- Beurteilung der Prorektorinnen und -rektoren 

- Qualitätssicherung und -entwicklung 

- Erlass der Lehrpläne und der Stundentafel 
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Luzern 

Gesetz über die Gymnasialbildung 

2001 

Leistungsauftrag 

 

Gremium Aufgaben 

Regierungsrat - Angebot der Kantonsschulen 

- Schulversuche 

- Wahl der Schulkommission 

- Festlegung der Klassenorganisation, Mindest- und Höchstzah-

len 

Kommission für Erziehungs- 

und Bildungsfragen 

- Beratung des Regierungsrates 

Bildungs- und Kulturdeparte-

ment 

- Rahmenbedingungen für die Schulqualität 

- Beratung des Regierungsrates 

Schulkommission - Aufsicht 

- Genehmigung des Leitbildes 

- Wahl der Lehrpersonen 

- sorgt für Aus- und Weiterbildung 

Amt - Entwicklungsmassnahmen 

- Schulortszuweisungen 

- Wahl der Schulleitung 

Rektor - Antrag Wahl der Lehrpersonen 

- Festlegung des Angebots 

- Beurteilung der Lehrpersonen 

 

 

Appenzell Innerrhoden 

Gymnasialverordnung 

30. November 1998 

 

Gremium Aufgaben 

Standeskommission (Regie-

rungsrat) 

- Wahl Rektorat 

- Wahl Prorektorat 

Landesschulkommission - Wahlvorschlag Rektorat und Prorektorat 

- Erlass der Reglemente 

- Wahl der Lehrpersonen 

Departement - Anstellung des Verwaltungspersonals 

Rektor - Disziplinarwesen 
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Solothurn 

Mittelschulgesetz 

29. Juni 2005 

 

Gremium Aufgaben 

Departement - Das Departement leitet und beaufsichtigt den gesamten, den 

Mittelschulen übertragenen Ausbildungsbereich. Ihm obliegt 

der Erlass von Verfügungen und Entscheiden aufgrund dieses 

Gesetzes oder seiner Vollzugsbestimmungen. 

 

 

Zug 

Gesetz über die kantonalen Schulen 

27. September 1990 

 

Gremium Aufgaben 

Regierungsrat - Festlegung der Schul- und Leitungsstruktur der einzelnen 

Schulen 

- Bedingungen für die Anstellung der Lehrer 

- Angebot der Schulen 

Direktion für Bildung und Kultur - Bestimmung der Unterrichtszeiten 

- Reglemente über die Abschlussprüfungen 

Bildungsrat - Bestimmung für Eintrittsbedingungen 

Schulkommission (Erziehungs-

rat; mehrere möglich) 

- Konzept der Qualitätsentwicklung 

- Erlass Lehrpläne und Stundentafeln 

- Erlass Schul-, Promotions-, Disziplinar- und Absenzenordnung 

keine Angaben zur Anstellung 

 

Schwyz 

Mittelschulstatut (Erlass durch Regierung) 

1. Oktober 1973 

 

Gremium Aufgaben 

Erziehungsrat - Bestimmung der Wahlvoraussetzungen für Lehrpersonen 

- Erlass des Aufnahme-, Promotions-- und Prüfungsreglements 

- Bestimmung des Angebots 

- Erlass der Lehrpläne 

- Wahl der Prüfungskommission und der Schulräte 

Schulrat - Erlass der Hausordnung 

- Entscheid über Aufnahme der Schülerinnen und Schüler 

- Disziplinarmassnahmen (soweit nicht Rektorat zuständig) 
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- Vorschlag für die Wahl des Rektorats und der hauptamtlichen 

Lehrpersonen 

Departement - FORMI 

keine weiteren Angaben zur Anstellung 

 

Bern 

Mittelschulgesetz 

27. März 2007 

 

Gremium Aufgaben 

Regierungsrat - Erlass Lehrpläne 

- Erlass der Promotions- und Schlussprüfungsordnung 

- Regelung der Grundsätze der Organisation 

Kantonale Maturitätskommissi-

on 

- Verantwortung für Schlussprüfungen 

Schulkommission - Erlass der Schulreglemente 

Anstellung der Lehrpersonen und der Schulleitung im Personalgesetz 

 

 

Stand: 20. März 2009 

 

 


